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Juni 2007

Freuen Sie 

AZUR – Das Kreuzfahrtmagazin
Kreuzfahrten begeistern jedes Jahr über eine million Deutsche, die ih-
ren Urlaub auf hoher see und auf den großen Flüssen dieser Erde 
erleben. azUR ist das Fachmagazin für anspruchsvolle gäste auf 
Kreuzfahrtschiffen und auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros. 
Kein anderes magazin schildert Kreuzfahrten in so umfangreichen und 
detaillierten Reportagen mit fachkundiger Beurteilung von schiff und 
schiffsmanagement. Die Pflichtlektüre also vor einer Entscheidung für 
eine Reise – für Urlauber wie Berater.
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Azur
Das nEUE 
KReUZfAhRtmagazin

3     VERlagsangaBEn    

Verlag: azUR wird durch die Dmg Deutsche  
mediengestaltung gmbH, Hamburg, herausgegeben und er-
scheint vier mal jährlich in einer auflage von je 30.000 Exemplaren. 

Druckauflage: 30.000 Exemplare, davon:
1. einzelhandel: 15.000 Exemplare (Kioske, Buchhandel)
2. Bordexemplare: 10.000 Exemplare (air Berlin-Flüge ab Berlin, 
Hamburg und Frankfurt nach Palma de mallorca)
3. Abonnements: 1.600 Exemplare
4. Lufthansa City Center: 950 Exemplare
5. freieinweisungen: 2.450 Exemplare  
(Verteilung Cruise Terminals, Hotels, Belege, archiv)

heftumfang: mind. 132 seiten
Verlaganschrift:
Dmg Deutsche mediengestaltung gmbH, 
azUR – Das Kreuzfahrtmagazin 
stresemannstraße 163, 22769 Hamburg
Internet: www.azur.de
Anzeigenverkauf: Tel. 040/51 444 0, anzeigen@azur.de
Bankverbindung: Commerzbank ag Hamburg, 
Blz 200 400 00, Konto-nr. 6251425
Zahlungsbedingungen: Der Rechnungsbetrag ist fällig,  
ohne jeden abzug, bis 3 Wochen nach Rechnungseingang.  
Bei zahlungseingang bis 2 Wochen nach Rechnungseingang  
wird ein skontoabzug in Höhe von 2 % gewährt.  
Die agenturprovision beträgt 15 %.



  

4     ERsCHEinUngsTagE 2012

Ausgabe   eVt    AS/DU 

2/2012   8. März 2012    13. februar/17. februar

3/2012   8. Juni 2012    14. Mai/18. Mai

4/2012   6. September 2012    13. August/17. August

1/2013    6. Dezember 2012    12. November/16. November

                    Änderungen vorbehalten



 

5    anzEigEnFORmaTE, -PREisE UnD -RaBaTTE

1/1 Seite, 4c/sw
anschn. 212 mm b x 270 mm h
satzsp. 175 mm b x 240 mm h
� 7.800,–

SoNDeRpLAtZIeRUNgeN

2. und 4. Umschlagseite � 9.300,–

3. Umschlagseite      ohne aufschlag

ReISeBüRoNAVIgAtoR
86 mm b x 45,5 mm h   � 297,–

2/1 Seite, 4c/sw
anschn. 424 mm b x 270 mm h
satzsp. 392 mm b x 240 mm h
� 15.600,–

1/2 Seite hoch, 4c/sw
anschn. 106 mm b x 270 mm h
satzsp. 87,5 mm b x 240 mm h
� 4.400,–

1/3 Seite hoch, 4c/sw
anschn. 70 mm b x 270 mm h
satzsp. 55 mm b x 233 mm h
� 3.500,–

1/2 Seite quer, 4c/sw
anschn. 212 mm b x 135 mm h
satzsp. 175 mm b x 120 mm h
� 4.400,–

1/3 Seite quer, 4c/sw
anschn. 212 mm b x 90 mm h
satzsp. 175 mm b x 77 mm h
� 3.500,–

anschnittgefährdete Elemente mind. 8 mm vom  
Beschnitt nach innen legen und 10 mm aus dem 
Bund. Bei angeschnittenen Formaten + 5 mm  
Beschnittzugabe an den außenseiten.

alle anzeigen werden unabhängig von  
ihrer Farbigkeit nach Format abgerechnet. 

Kein Preisaufschlag für anzeigen im anschnitt.
alle Preise zzgl. gesetzlicher mwst.

Mengenstaffel

2 Seiten  5%
4 Seiten  7%
6 Seiten  10% 
* nur bei Buchungen mit gleichem Format

Malstaffel*
4x   5%
6x   7%
8x  10%



  

6      TECHnisCHE angaBEn     

heftformat: 212 mm breit x 270 mm hoch

Satzspiegel: 175 mm breit x 240 mm hoch

Anschnitt/Druck bis in den Bund: Wegen unterschied-
licher Heftstärken müssen bei der anlage der Repro-
Vorlagen anschnittgefährdete Elemente an den seiten 
mindestens 8 mm vom Beschnitt nach innen gelegt 
werden und 6 mm aus dem Bund pro seite. Bei ange-
schnittenen Formaten + 5 mm Beschnittzugabe an den 
außenseiten.

Druck: Rollenoffset-Druck
Raster: 70er Raster

Druckunterlagen: Wir bitten sie, uns Druckunterlagen 
grundsätzlich nur digital für macintosh anzuliefern. Bitte 
beachten sie, dass sämtliche für das Dokument benötig-
ten schriften und Bilddaten enthalten sind.

Die Herstellung von Druckunterlagen nach Vorlagen ist 
gegen Berechnung möglich.

farbprofile: Umschlag: isO Coated v2 (39l)
inhalt: lWC_improved_45l

Standardformat: standardformat für die anlieferung 
digitaler Daten ist das PDF X-3:2002 (acrobat 8.0). 
Bitte übersenden sie uns parallel Farbausdrucke oder 
Proofs.

Sonstige formate: iilustrator bis Cs5,  
Photoshop bis Cs5, inDesign bis Cs5 

Datenträger: CD-ROm/DVD

ftp-empfang: zugangsdaten auf anfrage

Datenanlieferung: miriam Trox, Tel. 040/51 444 253,
Fax. 040/51 444 120, trox@azur.de 



 

7    BEiHEFTER 

BeIhefteR

Umfang Preis inkl. Druck durch azUR  Preis bei anlieferung
  bei anlieferung druckfertiger  des kompl. Beihefters  
  Daten, 4c   an unsere Druckerei        

   �   �

4 seiten   14.500,–     9.500,–
8 seiten   21.500,–    12.500,–
12 seiten   24.500,–    14.500,–

format: 212 mm breit x 270 mm hoch + 5 mm Beschnitt. andere Formate auf anfrage.
Liefertermin: Druckfähige Daten eine Woche vor anzeigenschluss. liefertermin des kompletten Beihefters 
zum anzeigenschluss an die Druckerei.
produktion: Komplette gestaltung und Herstellung durch den Verlag möglich, Preise auf anfrage.  
andere Umfänge und sonderausstattungen ebenfalls auf anfrage.
Rabatte: Beihefter sind nicht rabatt-, aber provisionsfähig.
Buchungsschluss: Für Beihefter eine Woche vor anzeigenschluss.
Druckauflage: Für Beihefter 30.000 Exemplare.

Wichtig! Vor auftragsannahme und -bestätigung von Beiheftern ist die Vorlage eines verbindlichen musters,  
notfalls eines Blindmusters, beim Verlag mit größen- und gewichtsangaben erforderlich.
Der Verlag verteilt die Beihefter mit geschäftsüblicher sorgfalt.
Lieferanschrift für Beihefter: Dierich Druck + media, Frankfurter strasse 168, 34121 Kassel.
Anlieferung: Die genauen Verpackungsrichtlinien erfragen sie bitte im anzeigenverkauf. 
Die einzelnen Pakete und lieferscheine müssen deutlich mit mengenangaben 
und dem Vermerk „Beihefter in azUR, Heft-nr. ... vom...“ versehen sein.
Die anlieferung erfolgt frei lieferanschrift.



 

 8     BEilagEn/BEiKlEBER 

BeILAgeN

gewicht   preis pro 1000 
   gesamtauflage 
bis 25 g   � 80,–   
bis 50 g   � 95,–                 

Höhere gewichte auf anfrage.
formate: mindestformat: 105 mm breit x 148 mm hoch
    Höchstformat: 204 mm breit x 266 mm hoch
Rabatte: Beileger sind nicht rabatt-, aber provisionsfähig.
Buchungsschluss: Für Beilagen eine Woche vor anzeigenschluss.
Druckauflage: Für Beilagen 30.000 Exemplare.

BeIKLeBeR
(nur in Verbindung mit 1/1 seite Trägeranzeige)
� 11.500,–
formate: Postkarte/148 mm breit x 105 mm hoch. 
andere Formate auf anfrage.
Rabatte: Beikleber sind nicht rabatt-, aber provisionsfähig.
Buchungsschluss: Für Beikleber eine Woche vor anzeigenschluss.
Druckauflage: Für Beikleber 30.000 Exemplare.

Lieferanschrift für Beilagen und Beikleber: Dierich Druck + media, Frankfurter strasse 168, 34121 Kassel.
Anlieferung: Die genauen Verpackungsrichtlinien erfragen sie bitte im anzeigenverkauf. 
Die einzelnen Pakete und lieferscheine müssen deutlich mit mengenangaben 
und dem Vermerk „Beilage in azUR, Heft-nr. ... vom...“ versehen sein.
Die anlieferung erfolgt frei lieferanschrift.



WWW.azUR.DE               WERBE-

AZUR° im Internet

azUR° – Die Kreuzfahrtseite ist das wich-
tigste informations-Portal für Kreuzfahrten in 
Deutschland. Täglich aktuell finden sie news 
aus der Welt der großen Cruise liner und ele-
ganten Flussschiffe. nutzen sie das Portal für 
ihre zielgerichtete Werbung.

azUR platziert alle Werbebanner grundsätz-
lich durchgehend auf allen Portalseiten, somit 
ist ihre Werbung bei allen Clicks auf allen  
seiten jederzeit sichtbar – und immer auch 
prominent auf der Homepage vertreten.

www.azur.de

SUpeRBANNeR

Format (Breite x Höhe):
728 x 90 Pixel

Preis pro Quartal:
� 800,-

Dateiformate:
jpg, gif, html, swf

Superbanner

  

 9     OnlinE-FORmaTE



  

10     OnlinE-FORmaTE   

DoUBLe- 
SUpeRBANNeR

Format (Breite x Höhe):
728 x 180 Pixel

Preis pro Quartal:
� 1.200,-

Dateiformate:
jpg, gif, html, swf

Double-Superbanner

SKySCRApeR

Format (Breite x Höhe):
160 x 600 Pixel

Preis pro Quartal:
1. Platzierung:   � 800,-
2. Platzierung:   � 700,-
3. Platzierung:   � 600,-
4. Platzierung:   � 500,-
5. Platzierung:   � 400,-

Dateiformate:
jpg, gif, html, swf

S
ky

sc
ra

pe
r



  

11    OnlinE-FORmaTE  

WALLpApeR

Format: 
individuell

Preis pro Quartal:
� 1.500,-

Dateiformate:
jpg, gif, html, swf

Wallpaper

MeDIUM ReCtANgLe

Format (Breite x Höhe):
300 x 250 Pixel

Preis pro Quartal:
� 800,-

LARge ReCtANgLe

Format (Breite x Höhe):
300 x 500 Pixel

Preis pro Quartal:
� 1.000,-

SMALL ReCtANgLe

Format (Breite x Höhe):
300 x 125 Pixel

Preis pro Quartal:
� 400,-

Dateiformate:
jpg, gif, html, swf

Medium 
Rectangle

Small 
Rectangle

Large
Rectangle



  

12    OnlinE-FORmaTE    

textLINK  
IM CoNteNt

jeweils nach der dritten 
meldung.

Format (Breite x Höhe):
115 x 40 Pixel

Preis pro Quartal:
� 500,-

textlink im Content

auf anfrage setzt azUR auch gern ihre 
sonderformate um.

Informieren Sie sich direkt
Tel. 040/51 444 0, Email: anzeigen@azur.de



 

13    allgEmEinE gEsCHÄFTsBEDingUngEn 

Für alle anzeigen- und Beilagenaufträge gelten mit ihrer Erteilung die Konditionen der Preisliste, der allgemeinen 
geschäftsbedingungen und der zusätzlichen geschäftsbedingungen des Verlages. Für den Verlag sind davon ab-
weichende Bedingungen des auftraggebers unverbindlich, wenn dieser nicht binnen einer Woche nach der auf-
tragsbestätigung durch den Verlag schriftlich widerspricht.

Allgemeine geschäftsbedingungen für Anzeigen und fremdbeilagen  
in Zeitungen und Zeitschriften

Ziffer 1: „anzeigenauftrag“ im sinn der nachfolgenden allgemeinen geschäftsbedingungen ist der Vertrag zwischen 
Verlag und auftraggeber über die Veröffentlichung einer oder mehrerer anzeigen eines Werbungstreibenden oder 
sonstigen inserenten in einer Druckschrift zum zweck der Verbreitung.
Ziffer 2: anzeigen sind im zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. 
ist im Rahmen eines abschlusses das Recht zum abruf einzelner anzeigen eingeräumt, so ist der auftrag innerhalb 
eines Jahres seit Erscheinen der ersten anzeige abzuwickeln, sofern die erste anzeige innerhalb der in satz 1 
genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
Ziffer 3: Bei abschlüssen ist der auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in ziffer 2 genannten 
Frist auch über die im auftrag genannte anzeigenmenge hinaus weitere anzeigen abzurufen.
Ziffer 4: Wird ein auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsäch-
lichen abnahme entsprechenden nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die nichterfüllung 
auf höherer gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
Ziffer 5: Bei der Errechnung der abnahmemengen werden Text-millimeter dem Preis entsprechend in anzeigen-
millimeter umgerechnet.
Ziffer 6: aufträge für anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten nummern, 
bestimmten ausgaben oder bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig 
beim Verlag eingehen, dass dem auftraggeber noch vor anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der auftrag 
auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass 
dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
Ziffer 7: Textteil-anzeigen sind anzeigen, die mit mindestens drei seiten an den Text und nicht an andere anzeigen 
angrenzen. anzeigen, die auf grund ihrer redaktionellen gestaltung nicht als anzeigen erkennbar sind, werden als 
solche vom Verlag mit dem Wort „anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
Ziffer 8: Der Verlag behält sich vor, anzeigenaufträge – auch einzelne abrufe im Rahmen eines abschlusses – und 
Beilagenaufträge wegen des inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerecht-
fertigten grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren inhalt gegen gesetze oder behördliche Bestimmungen 
verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für aufträge, die bei geschäfts-
stellen, annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage 
eines musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder aufmachung beim leser 
den Eindruck eines Bestandteils der zeitung oder zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht 
angenommen. Die ablehnung eines auftrages wird dem auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Der auftraggeber trägt 
allein die Verantwortung für den inhalt und die rechtliche zulässigkeit der für die insertion zur Verfügung gestellten 
Text- und Bildunterlagen.

Ziffer 9: Für die rechtzeitige lieferung des anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist 
der auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag 
unverzüglich Ersatz an. Bei der anlieferung von digitalen Druckunterlagen ist der auftraggeber verpflichtet, ord-
nungsgemäße, insbesondere dem Format oder den technischen Vorgaben des Verlages entsprechende Vorlagen für 
anzeigen rechtzeitig vor schaltungsbeginn anzuliefern. Kosten des Verlages für vom auftraggeber gewünschte oder 
zu vertretende Änderungen der Druckvorlagen hat der auftraggeber zu tragen. Vereinbart ist die für den belegten 
Titel nach maßgabe der angaben in der Preisliste sowie in der auftragsbestätigung übliche Beschaffenheit der 
anzeigen oder anderen Werbemittel im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen möglichkeiten. Dies 
gilt nur für den Fall, dass der auftraggeber die Vorgaben des Verlages zur Erstellung und Übermittlung von Druck-
unterlagen einhält. 
Ziffer 10: Der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem abdruck 
der anzeige anspruch auf zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem ausmaß, in 
dem der zweck der anzeige beeinträchtigt wurde. Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröf-
fentlichung zu verweigern, wenn- diese einen aufwand erfordert, der unter Beachtung des inhalts des schuldver-
hältnisses und der gebote von Treu und glauben in einem groben missverhältnis zu dem leistungsinteresse des 
auftraggebers steht, oder- diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre. lässt der Verlag 
eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat 
der auftraggeber ein Recht auf zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des auftrages. Bei unwesentlichen 
mängeln der anzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist die Rückgängigmachung des auftrags 
ausgeschlossen. schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss 
und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer auftragserteilung – ausgeschlossen; schadensersatzansprü-
che aus Unmöglichkeit der leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren schadens und auf 
das für die betreffende anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für schäden 
wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. im kaufmännischen geschäftsverkehr haftet der Ver-
lag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber 
Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den vorhersehbaren schaden bis zur Höhe 
des betreffenden anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen mängeln 
– innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
Ziffer 11: Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der auftraggeber trägt die Verantwortung 
für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm 
innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
Ziffer 12: sind keine besonderen größenvorschriften gegeben, so wird die nach art der anzeige übliche, tatsäch-
liche abdruckhöhe der Berechnung zu grunde gelegt.
Ziffer 13: Die Preise ergeben sich aus der jeweils gültigen Preisliste. sie bestimmen sich nach dem vom auftrag-
geber gewählten Format, das einem der in der Preisliste angegebenen Formate entsprechen muss. Eine Änderung 
der anzeigenpreisliste gilt ab inkrafttreten auch für laufende aufträge, nicht jedoch vor ablauf von drei monaten 
nach Bekanntgabe.
Ziffer 14: Falls der auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage 
nach Veröffentlichung der anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom 
Empfang der Rechnung an laufender Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige nachlässe für vorzeitige zahlung werden nach der Preisliste gewährt.



Ziffer 15: Bei zahlungsverzug oder stundung werden zinsen sowie Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann 
bei zahlungsverzug die weitere ausführung des laufenden auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die 
restlichen anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter zweifel an der zahlungsfähigkeit des auf-
traggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der laufzeit eines anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 
anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und 
von dem ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
Ziffer 16: Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen anzeigenbeleg. Je nach art und Umfang des anzei-
genauftrages werden anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der anzeige.
Ziffer 17: Kosten für die anfertigung bestellter gestaltungen, scans, Bildbearbeitung, Erstellung von PDF-Dateien 
sowie für vom auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter aus-
führungen hat der auftraggeber zu tragen.
Ziffer 18: aus einer auflagenminderung kann bei einem abschluss über mehrere anzeigen ein anspruch auf Preis-
minderung hergeleitet werden, wenn im gesamtdurchschnitt des mit der ersten anzeige beginnenden insertions-
jahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche auflage oder – wenn eine auflage nicht 
genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich 
verbreitete) auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine auflagenminderung ist nur dann ein 
zur Preisminderung berechtigter mangel, wenn sie bei einer auflage bis zu 50.000 Exemplaren: 20 v.H., bei einer 
auflage bis zu 100.000 Exemplaren: 15 v.H., bei einer auflage bis zu 500.000 Exemplaren: 10 v.H., bei einer auflage 
über 500.000 Exemplaren: 5 v.H. beträgt. Darüber hinaus sind bei abschlüssen Preisminderungsansprüche ausge-
schlossen, wenn der Verlag dem auftraggeber von dem absinken der auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, 
dass dieser vor Erscheinen der anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.
Ziffer 19: Bei ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der angebote die 
sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf ziffernanzeigen werden auf dem 
normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. zuschriften, 
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne 
dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im interesse und zum schutz des auftraggebers das Recht vor, 
die eingehenden angebote zur ausschaltung von missbrauch des zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Dem 
Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden angebote anstelle und 
im erklärten interesse des auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format Din a 4 überschreiten, sowie 
Waren, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht 
entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart 
werden, dass der auftraggeber die dabei entstehenden gebühren/Kosten übernimmt. zur Weiterleitung von ge-
schäftlichen anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.
Ziffer 20: Druckunterlagen werden nur auf besondere anforderung an den auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht 
zur aufbewahrung endet drei monate nach der erstmaligen Veröffentlichung der anzeige.
Ziffer 21: Erfüllungsort ist der sitz des Verlages. im geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen sondervermögen wird als gerichtsstand der sitz des Verlages 
vereinbart, wobei die sachliche zuständigkeit des für den sitz des Verlages zuständigen amtsgerichtes ohne Rück-
sicht auf den streitwert vereinbart wird. soweit ansprüche des Verlages nicht im mahnverfahren geltend gemacht 
werden können, bestimmt sich der gerichtsstand bei nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. ist der Wohnsitz oder 

gewöhnliche aufenthalt des auftraggebers, auch bei nicht-Kaufleuten, zum zeitpunkt der Klageerhebung unbe-
kannt oder hat der auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen aufenthalt aus dem 
geltungsbereich der bundesdeutschen zivilprozessordnung verlegt, ist als gerichtsstand der sitz des Verlages 
vereinbart. Es gilt deutsches Recht.

Zusätzliche Bedingungen des Verlages: 

a) Die allgemeinen und die zusätzlichen geschäftsbedingungen des Verlages gelten sinngemäß auch für aufträge 
über Beikleber, Beihefter oder technische sonderausführungen. Jeder auftrag wird erst nach schriftlicher Bestäti-
gung durch den Verlag rechtsverbindlich. 
b) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren angeboten, Verträgen und abrech-
nungen mit den Werbungstreibenden an die Preislisten des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte mittlungs-
vergütung darf an die auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. 
c) Der auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur schaltung der anzeige erforderlichen Rechte besitzt. Der auf-
traggeber trägt allein die Verantwortung für den inhalt und die rechtliche zulässigkeit der für die insertion zur Ver-
fügung gestellten Text- und Bildunterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Durch die Erteilung des anzeigen-
auftrags verpflichtet sich der inserent, insbesondere die Kosten einer Veröffentlichung einer gegendarstellung, die 
sich auf tatsächlichen Behauptungen der veröffentlichten anzeige bezieht, zu tragen und zwar nach maßgabe des 
jeweils gültigen anzeigentarifs. Er stellt den Verlag im Rahmen des anzeigenauftrags von allen ansprüchen Dritter 
frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher Bestimmungen entstehen können. Ferner wird der Verlag von den Kos-
ten zur notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt. Der auftraggeber hält den Verlag auch von allen ansprüchen 
aus Verstößen gegen das Urheberrecht frei. ist der auftraggeber, insbesondere wegen wettbewerbsrechtlicher 
Unzulässigkeit einer anzeige abgemahnt worden oder hat er bereits eine Unterlassungsverpflichtungserklärung bzgl. 
bestimmter anzeigen (-inhalte) abgegeben, ist der auftraggeber verpflichtet, den Verlag unverzüglich schriftlich darü-
ber zu informieren. Unterlässt der auftraggeber diese Obliegenheitspflicht, kann der Verlag schon aus diesem grund 
jede mithaftung für den dem auftraggeber durch eine wiederholte Veröffentlichung der beanstandeten anzeigen 
(-inhalte) entstehenden schaden verweigern. Der auftraggeber ist verpflichtet, den Verlag nach Treu und glauben 
mit informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen. Der auftraggeber 
überträgt dem Verlag sämtliche für die nutzung der Werbung in Print- und Online-medien aller art, einschließlich 
internet, erforderlichen urheberrechtlichen nutzungs-, leistungsschutz- und sonstigen Rechte, insbesondere das 
Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, sendung, öffentliche zugänglichmachung, Entnahme aus ei-
ner Datenbank und abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des auftrags notwendigen 
Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt übertragen. 
d) Bei Betriebsstörungen, wie etwa dem unverschuldeten ausfall der Druckmaschinen oder in Fällen höherer ge-
walt, illegalem arbeitskampf, rechtswidriger Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Ener-
gieverknappung und dergleichen - sowohl im Betrieb des Verlages als auch in fremden Betrieben, derer sich der 
Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient - hat der Verlag anspruch auf volle Bezahlung der veröffent-
lichten anzeigen. Bei einer verzögerten auslieferung erwachsen dem auftraggeber gleichfalls keine Ersatzansprü-
che. im übrigen ist der Verlag in den genannten Fällen bei höherer gewalt wie auch vom Verlag unverschuldeten 
arbeitskampfmaßnahmen von der Verpflichtung auf Erfüllung von aufträgen und leistungen von schadensersatz 
entbunden. Für nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht veröffentlichter anzeigen bzw. Beilagen wird ebenfalls kein 
schadensersatz geleistet.
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e) sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist, treten neue Tarife bei Preisanpas-
sungen auch für laufende aufträge sofort in Kraft; wird die anzeigenpreisliste geändert, so treten die neuen 
Bedingungen auch bei laufenden anzeigenaufträgen sofort in Kraft.
f) Wird für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung beansprucht, ist der schrift-
liche nachweis des Konzernstatus des Werbungstreibenden erforderlich. Konzernverbundene Unterneh-
men im sinne dieser Bestimmung sind Unternehmen, zwischen denen eine kapitalmäßige Beteiligung von 
mindestens 50 Prozent besteht. Der Konzernstatus ist bei Kapitalgesellschaften durch Bestätigung eines 
Wirtschaftsprüfers oder durch Vorlage des letzten geschäftsberichtes, bei Personengesellschaften durch 
Vorlage eines Handelsregisterauszuges nachzuweisen. Der nachweis muss spätestens bis zum abschluss 
des insertionsjahres erbracht werden. Ein späterer nachweis kann nicht rückwirkend anerkannt werden. 
Konzernrabatte bedürfen in jedem Fall der ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung durch den Verlag. 
Konzernrabatte werden nur für die Dauer der Konzernzugehörigkeit gewährt. Die Beendigung der Kon-
zernzugehörigkeit ist unverzüglich anzuzeigen; mit der Beendigung der Konzernzugehörigkeit endet auch 
die Konzernrabattierung. 
g) Der auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den inhalt und die rechtliche zulässigkeit der für die 
insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem auftraggeber obliegt es, den Verlag von 
ansprüchen Dritter freizustellen, insbesondere ansprüche auf zahlung von schadensersatz, Vertragstrafe, 
Ordnungsgeld sowie Erstattung von anwalts- und gerichtskosten, die diesem aus der ausführung des 
auftrags, auch wenn er storniert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, 
aufträge und anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Der Verlag 
ist berechtigt, Werbung für arznei- und Heilmittel von einer schriftlichen zusicherung des Vertriebsleiters 
oder sonst dafür Verantwortlichen über die rechtliche zulässigkeit abhängig zu machen und/oder auf Kos-
ten des auftraggebers die Werbevorlage von einer sachverständigen stelle auf die rechtliche zulässigkeit 
überprüfen zu lassen. 
h) nach anzeigenschluss sind sistierungen, Änderungen von größen, Formaten und der Wechsel von 
Farben nicht mehr möglich. Bei fernmündlich aufgegebenen anzeigen oder fernmündlich erteilten Korrek-
turen haftet der Verlag nicht für die Richtigkeit der Wiedergabe. Eine Haftung wird auch nicht übernommen, 
wenn sich mängel an der Vorlage erst bei der Reproduktion oder beim Druck zeigen. Der Werbungstrei-
bende hat bei ungenügendem abdruck dann keine ansprüche. Evtl. entstehende mehrkosten müssen 
weiter berechnet werden. 
i) Der Verlag übernimmt keine gewähr, wenn durch eine verspätete anlieferung der Druckunterlagen ver-
einbarte Platzierungen nicht eingehalten werden können und eine minderung der Druckqualität eintritt. 
j) Für Druckunterlagen jeglicher art erlischt nach 8 Wochen die aufbewahrungspflicht, sofern nicht aus-
drücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist. 
k) Bei anlieferung fertiger Filmsätze gelten für die technische abwicklung besondere Bedingungen. Hier-
über informiert der Verlag auf anfrage. 
l) Der Verlag behält sich das Recht vor, für anzeigen in supplements und sonderveröffentlichungen son-
derpreise festzulegen. 
m) sind etwaige mängel der Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, so hat der auftraggeber bei unge-
nügendem abdruck keine ansprüche. Das gleiche gilt bei Fehlern in wiederholt erscheinenden anzeigen, 
wenn der auftraggeber nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden anzeige auf den Fehler hinweist. 

n) Bei Wortanzeigen und bei privaten gelegenheitsanzeigen besteht kein anspruch auf Belegausschnitt. 
o) im Rahmen der geschäftsbedingungen bekannt gewordenen Daten werden mit Hilfe der EDV bearbeitet 
und gespeichert. Die Daten werden zu keinem anderen als zu den Vertragszwecken verwendet. 
p) abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. Bei abbestellung einer anzeige kann der Verlag die ent-
standenen satzkosten berechnen. 
q) Die telefonische abnahme von anzeigentexten geschieht nur auf Wunsch und gefahr des Bestellers. 
Für Fehler durch schlecht geschriebene manuskripte oder telefonisch veranlasste Änderungen kann nicht 
gehaftet werden, ebenso wenig berechtigen Wiedergabefehler bei zu spät (nach anzeigenschluss) ein-
gereichten (Korrektur-) manuskripten den auftraggeber zu Rechnungskürzungen. Dies gilt nicht bei grob 
fahrlässigem Verhalten der Verlagsmitarbeiter. 
r) Beilagenaufträge und separatverteilungen können vom Verlag nur dann sachgerecht durchgeführt 
werden, wenn das Verteilgut ordnungsgemäß verpackt, abgezählt und mit den stückzahlen pro gebinde 
beschriftet, unbeschädigt und genau gefalzt ist, sowie rechtzeitig an die betreffende geschäftsadresse 
angeliefert wird. Bei abnahme von angelieferten Prospekten kann für deren stückzahl im Voraus keine 
garantie übernommen werden, weil ein sofortiges auszählen unmöglich ist. lieferscheine werden deshalb 
unter Vorbehalt unterschrieben. Fracht- und zustellkosten, etc. gehen bei allen aufträgen grundsätzlich zu 
lasten des auftraggebers. Der Verlag behält sich vor, in die gleiche ausgabe weitere Beilagen - auch bran-
chengleiche- einzulegen. Der Verlag hat bei technischen schwierigkeiten das Recht, den Beilagenauftrag 
auf verschiedene Termine aufzuteilen. Der Verlag verteilt die Beilagen mit der geschäftsüblichen sorgfalt, 
wobei bis zu 3 % Fehlzustellungen oder Verlust als verkehrsüblich gelten.
s) Der Verlag behält sich das Recht vor, die Berichtigung (gutschriften, nachberechnungen) fehlerhafter 
auftragsabrechnungen innerhalb von sechs monaten nach Rechnungsstellung vorzunehmen.
t) Unerwünschte Druckresultate, die sich auf eine abweichung des Kunden von diesen technischen an-
gaben zur Erstellung und Übermittlung zurückführen lassen, führen zu keinem Preisminderungsanspruch. 
Der Kunde hat digital übermittelte Druckunterlagen frei von so genannten Computerviren und sonstigen 
schadensquellen zu liefern. Digital übermittelte Druckvorlagen für Farbanzeigen können nur mit einem auf 
Papier gelieferten Farb-Proof zuverlässig verarbeitet werden. Ohne Farb-Proof sind Farbabweichungen 
unvermeidbar, die keinen Preisminderungsanspruch auslösen.
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